
Anleitung zum Zeugnisformular

Leistungsbewertung

Hat die teilnehmende Person das Qualifizierungsziel erreicht, gelten folgende Bewertungen:
1. „hat das Qualifizierungsziel mit gutem Erfolg erreicht“, wenn die Leistung den Anforderungen voll

entspricht,
2. „hat das Qualifizierungsziel mit Erfolg erreicht“, wenn die Leistung den Anforderungen auch unter

Berücksichtigung von Mängeln im allgemeinen entspricht.

Zeugnis und Teilnahmebescheinigung

(1) Über das Ergebnis der Leistungsfeststellung stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung
bei Erreichen des Qualifizierungsziels ein Zeugnis gemäß der Anlage aus.

(2) Dem Zeugnis ist die „Anlage zum Qualifizierungsvertrag“ beizufügen. Von den hier aufgelisteten
Qualifizierungsbausteinen sind die vermittelten anzukreuzen.


